
Schleswig-Holstein-Rundspruch vom 23.11.2015  Seite 1 / 13 

Schönen guten Tag, godaften und moin-moin an alle YLs, OM und SWLs. Hier ist DLØSH, die Clubstation des Distriktes 

Schleswig-Holstein. Am Mikrofon ist DL3LBS, mein Name ist Sabine. 

         (Bestätigung mit „0“ beginnend) 

Die Meldungen des 30. Rundspruchs vom 23.11.2015 im Überblick: 

Distrikt M:  

 Weihnachtsfeier des Ortsverbandes Kiel, MØ6, am 08.12.2015 

 Weihnachtsfeier bei M02 - Eutin 

Distrikt E: 

 DB0SY 70cm C4FM - Anschaltung an den Nordverbund 

Distrikt V:  

 Bundesnetzagentur-Außenstelle Dortmund übernimmt Amateurfunkverwaltung 

Distrikt H: 

 Ingrid Prager DF5AW Silent Key 

DARC:  

 Weltfunkkonferenz 2015 - Vollversammlung sagt „ja“ zu 60-m-Band für Amateurfunk 

 Gesetzgebung Katastrophenschutz - Namentliche Erwähnung des DARC e.V. in Gesetzgebungsverfahren 

 RTA gibt Stellungnahme zum Referentenentwurf des EMVG ab 

VFDB: 

 Es folgen Schlagzeilen aus dem Bereich des Amateurfunks 

Heute – Historisch Was geschah am 9. November 

Termine:   Ortsverbandstreffen im Distrikt M und Conteste 

Links zu den einzelnen Meldungen findet ihr im Anschluss an die „Conteste“ und können im Archiv nachgelesen werden.  
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Weihnachtsfeier des Ortsverbandes Kiel, MØ6, am 08.12.2015 

Am 08.12.2015 veranstaltet der Ortsverband Kiel, MØ6, sein schon traditionelles Weihnachtsfest. Hierzu treffen sich um 19:00 

Uhr Ortszeit die Mitglieder des OV im Café des Bürgerhauses Mettenhof, Vaasastraße 43a, 24109 Kiel. Dafür fällt der OV-

Abend am 07.12.2015 aus. Dies ließ sich leider nicht anders einrichten, da das Café bereits an einen anderen Personenkreis 

vergeben war. Wer möchte, kann auch gern einen Kuchen oder Stollen mitbringen. Damit wir das Café für alle Teilnehmer 

weihnachtlich herrichten können, bitten wir um Anmeldung per E-Mail und Angabe der teilnehmenden Personen; E-

Mailadresse: df3le@darc.de. 

Gäste sind hierzu auch herzlich eingeladen. Bitte aber vorher ebenfalls anmelden.  

Es freuen sich auf eine rege Teilnahme 

Carmen, DC8LC, stellvertr. OVV und Bernd, DF3LE, OVV  

 

 

Weihnachtsfeier bei M02 - Eutin 

 Am Samstag, dem 5. Dezember 2015 ab ca. 18.00 Uhr, findet die diesjährige Weihnachtsfeier mit Grünkohlessen und 

Knobeln des Ortsverbandes M02 - Eutin - statt. 

 Treffpunkt ist das Lokal Neukirchener Hof, Hauptstr. 10, in 23714 Neukirchen bei Bad Malente.  Wer noch teilnehmen möchte, 

meldet sich bitte bei OVV Wulf-Gerd -DL1FAC- unter E-Mail: feier@dl1fac.de oder wgt@gmx.de oder SMS: 0178 610 0410. 

 Wegen der Weihnachtsfeier fällt der OV-Abend im Dezember aus. 

 vy 73 

 Frauke -DO2LFS- M02 – Eutin 

  

mailto:df3le@darc.de
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DB0SY 70cm C4FM - Anschaltung an den Nordverbund:  

Seit einer Woche ist das C4FM-Relais auf der 438.625 MHz erprobungsmäßig an die Relais "DM0SL in Schleswig", "DB0XN 

in Bredstedt" und "DB0FLH in 

Flensburg" via DV Mini und Hamnet angeschaltet. Wir haben uns bewusst dafür entschieden vorerst über das Internet bzw. 

Hamnet zu verlinken, um erste 

Erfahrungen zu bekommen und gemeinsam mit den OM aus Schleswig-Holstein zu lernen und Erfahrungen auszutauschen. 

Das Verschalten über den reinen HF-Weg wie es vorgesehen ist, wird weiterhin im Hintergrund von Berni DL6XB erprobt 

Einige vom C4FM-Hersteller eingebaute Probleme, müssen im Vorwege gelöst werden. Leider lässt sich der Hersteller dafür 

sehr viel Zeit und gibt auch keine Informationen, die für uns wichtig wären weiter. Bis dahin testen und betreiben wir weiter 

über den DV Mini als sehr gute Alternative. Das C4FM-Relais DB0XH in Hamburg-Blankenese auf der 439,200 MHz, wird 

ebenfalls in den kommenden Tagen testweise in den C4FM-Nordverbund mit aufgenommen. Der geplante Hamnetring zwi-

schen DB0HHA, DB0SY, DF0HHH und DB0XH wird im Sommer 2016 weiter realisiert. Zwischen DB0HHA und DB0SY be-

steht die Hamnet-Verbindung bereits. Es ist nicht geplant, weitere Hamnet-Verlinkungen außerhalb dieser Relais aufzuneh-

men. 

Hier noch einmal die Frequenzen, um von Hamburg bis Flensburg durchgehend über C4FM sprechen zu können. Angefangen 

in Hamburg: 

DB0SY - 438.6250 MHz / - 7,6 MHz Shift - Fernmeldeturm Hamburg-Lohbrügge 

DB0XH - 439.2000 MHz / - 7,6 MHz Shift - Vodafonemast Hamburg-Blankenese 

DM0SL - 439.4875 MHz / -7,6 MHz Shift - Fernmeldeturm Schleswig 

DB0XN - 438.5500 MHz / -7,6 MHz Shift - Fernmeldeturm Bredstedt 

DB0FLH - 439.2000 MHz / -7,6 MHz Shift - Fachhochschule Flensburg (diese QRG wird sich demnächst noch ändern) 
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Das ganze Projekt der Zusammenschaltung, befindet sich noch in der Kennlernenphase" ähnlich wie damals bei D-Star. Bitte 

habt Verständnis dafür, dass nicht immer alles reibungslos und ohne Probleme funktioniert. Wichtig ist doch für alle Nutzer, 

dass es auf den Weg gebracht worden ist und die C4FM-Relais noch mehr genutzt werden. 

vy 73 de Malte - DH4HAM 

Dies´ war wieder eine Information der Relaisarbeitsgruppe Hamburg e.V. 

Quelle: Hamburg Rundspruch für Woche 48 vom 22. November 2015 
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Bundesnetzagentur-Außenstelle Dortmund übernimmt Amateurfunkverwaltung 

 

Die Außenstelle Dortmund der Bundesnetzagentur ist seit dem 1. November bundesweit für die Amateurfunkverwaltung 

zuständig. Dies betrifft die Verwaltung der Zulassungen zur Teilnahme am Amateurfunkdienst, die Verwaltung der 

Amateurfunkrufzeichen und die Organisation der Amateurfunkprüfungen. Individual- und Sonderrufzeichen sind somit in 

Dortmund zu beantragen. Die Amateurfunkprüfungen werden zwar zentral in Dortmund organisiert, aber weiterhin an zehn 

Standorten der Bundesnetzagentur sowie während der HAM RADIO in Friedrichshafen abgehalten. Hier die Anschrift: 

Bundesnetzagentur, Außenstelle Dortmund, Dienstleistungszentrum 10, Alter Hellweg 56, 44379 Dortmund. Telefon 0231 

9955-260, Fax 0231 9955-181 oder alternativ per E-Mail dort10-postfach@bnetza.de oder dort10-pruefung@bnetza.de. 

Zulassungen für fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstellen gemäß §13 AFuG werden weiterhin von der 

Außenstelle Mülheim bearbeitet. 

Die nach § 9 der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) 

einzureichenden Anzeigen sind weiterhin an die örtlich zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur zu richten. 

Quelle: Rundspruch 11/2015 Distrikt V 
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Ingrid Prager DF5AW Silent Key 
 
Am Sonntag den 15.11.2015 verstarb Ingrid Prager DF5AW im Alter von 76 Jahren. Inge war in YL-Kreisen im Distrikt Nieder-

sachsen und als Frau von „Struppi“ Erich Prager, DJ3JW, weit bekannt. Neben vielen Aktionen rund um das Haus Prager in 

Katlenburg, wo sich das tägliche Leben immer um den Amateurfunk drehte, wirkte Sie auf der INTERRADIO im Team der Helfer  

und YL’s über Jahrzehnte.  

Das Team der INTERRADIO und der Distriktvorstand Niedersachsen verlieren mit ihr ein stilles aber immer für alle aufopferndes 

Mitglied. 

Quelle: Rundspruch Nr. 46 ab 19. Nov. 2015 Distrikt H 

 

 

Weltfunkkonferenz 2015 - Vollversammlung sagt „ja“ zu 60-m-Band für Amateurfunk 

Wie der amerikanische Amateurfunkverband ARRL berichtet, hat die Vollversammlung der World Radio Conference 2015 in 

Genf (WRC-2015) einer Zuweisung im 60-m-Band für den Amateurfunkdienst zugestimmt. Damit dürfen Funkamateure in 

Kürze ein 15 kHz breites Spektrum zwischen 5351,5 bis 5366,5 kHz auf sekundärer Basis nutzen. 

Die maximale effektive Strahlungsleistung ist in der Region 1 auf 15 Watt EIRP begrenzt. Achtung: Jetzt muss dieser 

Beschluss allerdings noch in nationales Recht umgesetzt werden, d.h. aktuell ist noch kein Funkbetrieb möglich. Das 60-m-

Band bietet ideale Bedingungen für die Kommunikation über kurze bis mittlere Distanzen via NVIS (Near Vertical Incidence 

Skywave, also Steilstrahlung). Darüber berichtet Thomas Kamp, DF5JL, vom DARC-HF-Referat. 

Quelle: Webseite DARC e.V. „Aktuelles“ vom 20.11.2015 
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Gesetzgebung Katastrophenschutz - Namentliche Erwähnung des DARC e.V. in Gesetzgebungsverfahren 

Am 27. März hat die nordrhein-westfälische Landesregierung ein „Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der 

Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes“ (BHKG) vorgelegt. Dieses Gesetz soll die alte Verordnung über den Feuerschutz 

und die Hilfeleistung vom 10. Februar 1998 (FSHG) in NRW ablösen. Eine Anhörung von Sachverständigen zum BHKG fand 

am 21. August statt. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Landtag spätestens im Dezember 2015 über das neue Gesetz 

abstimmen wird. Mit Datum vom 27. Oktober hat die CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen einen Änderungsantrag 

vorgelegt. In der Begründung zum § 5 Absatz 4 des Gesetzentwurfes der CDU zum Teil B - Besonderer Teil – 

Einzelbegründung zu Nummer 13 - wird der DARC e.V. mehrfach explizit erwähnt. „Nach unserem Kenntnisstand ist es das 

erste Mal, dass unsere Vereinigung in einem Gesetzgebungsverfahren namentlich erwähnt wird. Dieses zeichnet unsere 

Fachlichkeit in besonderem Maße aus“, so DARC-Vorstandsmitglied Martin Köhler, DL1DCT, und Stefan Scharfenstein, 

DJ5KX, Sprecher der fünf NRW-Distrikte gegenüber dem MIK NRW und den Landesoberbehörden, in einer ersten 

Kommentierung. 

Mit einer der Unterzeichnerinnen des Änderungsantrages aus der CDU-Landtagsfraktion, Frau MdL (Mitglied des Landtags) 

Ina Scharrenbach, Von Martin Köhler, DL1DCT, und Stefan Scharfenstein, DJ5KX, erhielt Frau Ina Scharrenbach (CDU und 

Mitglied des Landtags) umfassende Einblicke in den Amateurfunk und zeigte ein besonderes Interesse am HAMNET der 

Funkamateure. Die Gespräche mit Frau MdL Scharrenbach zeigten auch auf, dass mit dem Deutschen Amateur-Radio-Club 

(DARC e.V.) bereits heute eine Organisation zur Verfügung steht, deren Rechtsgrundlage (Gesetz über den Amateurfunk) 

die Bestimmung enthält, dass der Amateurfunkdienst ein Funkdienst ist, der zur Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und 

Katastrophenfällen wahrgenommen wird und der in seiner Satzung die Unterstützung der Behörden beim Aufbau von 

Nachrichtenverbindungen im Katastrophenfall als Ziel verankert hat. 

Quelle: Auszug aus der Meldung auf der Webseite DARC e.V. vom 18.11.2015 „Aktuelles  
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RTA gibt Stellungnahme zum Referentenentwurf des EMVG ab 

Die Richtlinie 2014/30/EU macht es notwendig, auch das Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von 

Betriebsmitteln (EMVG) entsprechend anzupassen - den Referentenentwurf veröffentlichte der DARC e.V. am 20. Oktober 

als Vorstandsinformation Nr. 13/2015 auf seiner Webseite. "Denn leider haben Betreiber von Amateurfunkstellen seit dem 

Jahr 2014 zunehmend häufiger hinnehmen müssen, dass die Bundesnetzagentur bei der Berücksichtigung der Interessen 

der Beteiligten, den Quellen elektromagnetischer Störungen, den Vorrang vor dem bestimmungsgemäßen 

Amateurfunkempfang gegeben hat. Besonders bemerkenswert war dabei das Urteil des Verwaltungsgerichtes Gelsenkirchen 

vom 3. September 2014, Aktenzeichen 7 K 3467/13. Dabei gab das Gericht gemäß § 14 EMVG den elektromagnetischen 

Störungen, die eine Flurbeleuchtung des Nachbarn verursachte, den Vorrang bei der Berücksichtigung vor Interessen der 

Beteiligten", erklärt der DARC-EMV-Referent Ulfried Ueberschar, DJ6AN. Der Runde Tisch Amateurfunk (RTA) schenkt 

deshalb der EMVG-Novelle besondere Beachtung und hat termingerecht zum 6. November seine Stellungnahme zum 

Referentenentwurf abgegeben. Diese ist als Vorstandsinformation vom 9. November nach dem Einloggen auf der DARC-

Webseite abrufbar [2]. Im Referentenentwurf des EMVG ist ab Seite 43 in einer Synopse das bisherige EMVG dem Entwurf 

gegenübergestellt. 

Quelle: Deutschland-Rundspruch 45/2015, 46. KW 
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Es folgen Schlagzeilen aus dem Bereich des Amateurfunks 

 

 Noch bis zum 15. November ist die Sonderstation OT 4 CLM zu arbeiten. CLM steht für "Canadian Liberation March", 

womit die Befreiung der Stadt Knokke am 01. November 1944 gefeiert wird. 

 

 Die britische Vereinigung RSGB hat in einer Pressemitteilung angekündigt, in Zukunft die Amateurfunkprüfung mit 

einem eigenem Prüfungskomitee durchzuführen. 

 

 Die CEPT spricht sich für die Freigabe des 60 Meter Bandes im Bereich von 5350KHz bis 5450KHz aus. 

 

Quelle: VFDB-Rundspruch für den Monat November 
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Heute historisch, Was geschah am 23. November: 

 

 

In 1889: In San Francisco kommt erstmals ein umgebauter Edison-Phonograph als Musikautomat mit Münzeinwurf 

öffentlich zum Einsatz. 

 

 

In 1977: Mit Meteosat-1 wird der erste einer Serie von geostationären Wettersatelliten von der ESA gestartet. Dies ist 

Europas Beitrag zum Aufbau des globalen Wettersatelliten-Systems. 

 

 

In 1992: Bei Brandanschlägen auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser in der schleswig-holsteinischen Klein-

stadt Mölln sterben zwei Mädchen und ihre Großmutter. Neun Menschen werden zum Teil schwer verletzt. 

 

 

In 2001: Die Staaten des Europarats, die USA, Kanada, Japan und Südafrika unterzeichnen in Ungarn die Budapester 

Konvention gegen Datennetzkriminalität. 

 

Quelle: „heute historisch“ Wikipedia 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Internetkriminalit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Internetkriminalit%C3%A4t
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Ortsverbandstreffen im Distrikt M (Uhrzeiten in Ortszeit) 

24.11. 19:30 Uhr  M31, Kiel Nord 

  20:00 Uhr  M24, Norderschlei 

25.11. 20:00 Uhr  M16, Nortorf   

26.11. 20:00 Uhr  M34, Fehmarn 

27.11. 19:30 Uhr  M15, Süderbrarup 

  20:00 Uhr  MØ2, Eutin; MØ5, Itzehoe 

30.11. 19:30 Uhr  M25, Kiel Ost 

01.12. 19:00 Uhr  M11, Preetz; M3Ø, Eidertal 

  20:00 Uhr M17, Heide 

02.12. 20:00 Uhr MØ9, Neumünster; M13, Schleswig 

03.12. 20:00 Uhr MØ4, Husum; M12, Rendsburg; M14, Rendsburg; M34, Fehmarn 

04.12. 20:00 Uhr M28, Stapelholm Kropper Geest 

07.12. 19:00 Uhr MØ6, Kiel (OV-Abend fällt aus); dafür 08.12. 19:00 Uhr Weihnachtsfeier 

  19:30 Uhr M25, Kiel-Ost 

  20:00 Uhr MØ1, Eckernförde; M22, Barmstedt 

 

Termine zum Vormerken:  

 

05.12.Dezember   Weihnachtsfeier OV Eutin, MØ2 

08.12.Dezember   Weihnachtsfeier OV Kiel, MØ6 
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Contesttermine: 

28. – 29.  Nov.  CQ WW DX Contest 

30.  Nov.  OK1WC Memorial Contest 

03.  Dez.  NRAU 10m Activity Contest 

04.-06. Dez.  ARRL 160m Contest 

05.   Dez.   TARA RTTY Mélée 

    Wake-Up! QRP Sprint 

05.-06. Dez.  TOPS Activity Contest 

06.  Dez.  10m-RTTY-Contest 

    Brandenburg-Berlin-Contest 

07.  Dez.  OK1WC Memorial Contest 

Weitere Informationen zu den genannten Contesten findet ihr entweder im Internet [3] oder in der CQ DL 11/2015. 

 

Links: 

[1] https://github.com/ha7ilm/qtcsdr 

[2] http://www.darc.de/aktuelles/vorstandsinformationen 

[3] darc.de/referate/dx/contest/kalender 

 

Lustiger Spruch 

Zwei Mücken vor dem Finanzamt. Eine kommt gerade heraus, die andere will hinein. „Zwecklos!“, sagt die erste. „Die 

saugen selbst.“ 
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Das war der Schleswig-Holstein-Rundspruch des Distriktes M. Die Redaktion hatten Carmen, DC8LC und Bernd, DF3LE. 

Beiträge für den Schleswig-Holstein Rundspruch bitte bis sonntags 18:ØØ Uhr an folgende Email- Adresse übermitteln: sh-

rundspruch@darc.de. Es können uns aber auch Meldungen über die Webseite unseres Distriktes online zugesandt werden.  

Der heutige Rundspruch kann in Kürze auf der Distriktswebseite unter www.darc.de/m/funkbetrieb oder in Paket-Radio 

nachgelesen werden. Fragen zum heutigen Rundspruch werden nach dem Ende des Bestätigungsverkehrs beantwortet. 

Internet- und E-Mailadressen bitte im Rundsprucharchiv nachlesen. 

 

Stationen, die den Rundspruch gehört haben, können ihre Bestätigungen auf den Rundspruch-Frequenzen abgeben, oder, 

wie SWL und Lifestreamer, auch unter nachfolgender Rufnummer bestätigen:  Ø46Ø2-967Ø77. 

 

Korrekt ausgefüllte QSL-Karten werden gerne mit einer DLØSH-Karte beantwortet. 

Vielen Dank an die Relais-Betreiber, Rundspruchsprecher und Übertragungsstationen für die Mithilfe bei der Aussendung 

dieses Rundspruchs. 

Die Redaktion behält sich nach Rücksprache mit den Verfassern die Nachbearbeitung von Beiträgen oder die 

Nichtveröffentlichung einzelner Beiträge vor. 

Weitere Termine zu unserem SH-Rundspruch findet ihr auch auf der Internet-Seite des Distriktes M unter SH-Rundspruch. 

 

Das Rundspruch Team gratuliert allen Geburtstagskindern, wünscht allen Kranken eine baldige Genesung und allen 

Urlaubern einen angenehmen Aufenthalt in Schleswig-Holstein. 

Viele Grüße und auf wieder hören. Kiek mol wedder in; ihr hört uns wieder am 07. Dezember 2015.   

 


